
Kündigung

einseitig empfangs-
bedürftige
Willenserklärung

Anhörung
Betriebsrat/Personalrat

vor Ausspruch der
Kündigung

ordentliche
Kündigung 

= fristgemäße
Kündigung

Einzelheiten 
Übersicht 50

fristlose 
Kündigung

Befristung 

(§§14ff. TzBfG)

Einigung über Ende
des

Arbeitsverhältnisses
vor dessen Beginn

erstmalige Befristung
bis 2 Jahre möglich

(§14 II TzBfG)

danach: sachlicher
Grund = zeitlich

begrenzte
Arbeitsaufgabe 

(§14 I TzBfG)

Beendigung durch AG ohne Kündigung

Kündigungsschutzrecht greift nicht

Anfechtung 

(§§121, 124 BGB)

wahrheitswidrige
Antwort auf 

zulässige Frage

Beendigung 
ab Anfechtungs-

erklärung

Aufhebungsvertrag

Einigung über Ende 
im Verlauf des

Arbeitsverhältnisses oder als
Vergleich im  KSch-Prozess

ggf.
Aufklärungspflicht

des AG

• Bedenkzeit
• Widerruf nur 

eingeschränkt

Anrechnung von
Abfindung auf

Arbeitslosengeld
und Sperrzeit 

möglich
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• Irrtum 
(§119 BGB)

• Täuschung 
(§123 BGB)

Übersicht 49: Beendigungsarten des Arbeitsverhältnisses
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